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Getrennt: Wer spricht
für krankes Kind?

Die Fälle:
Wenn eine Beziehung scheitert,
wird das Sorgerecht für die Kin-
der in der Regel beiden Eltern-
teilen gemeinsam zuerkannt.
Der Nachwuchs wohnt dann
vorwiegend entweder bei der
Mutter oder beim Vater. Bei ge-
sundheitlichen Problemen des
Kindes kann es zwischen den
getrennten Eltern zu Meinungs-
verschiedenheiten kommen,
wenn darüber zu entscheiden
ist, welche Art von Therapien
oder medizinischen Maßnah-
men getroffen werden sollen.
Auch bezüglich der Kosten stellt
sich oft die Frage, ob man einen
Arztbesuch vorab mit dem an-
deren Elternteil absprechen
muss. Mit 2 derartigen Fällen
haben sich letzthin die Gerichte
befasst.

Wie die Gerichte entschieden:
In der ersten Angelegenheit war
ein Mädchen an einer Ohren-
entzündung erkrankt, die in der
Folge sogar zu einer Schwerhö-
rigkeit geführt hat. Der Vater
wollte, dass das Kind den vom
Krankenhaus empfohlenen tra-
ditionellen Therapien unterzo-
gen wird, während die Mutter
sich für eine Behandlung mit
homöopathischen Mitteln aus-
sprach. Die Tochter lebte vor-
wiegend bei der Mutter, die die
Entscheidung über die Behand-
lungsmethode also getroffen
hat.

Nachdem sich der Zustand
des Kindes immer weiter ver-
schlechterte, hat sich der Vater
an das zuständige Landesge-
richt von Rom gewandt, wo mit
Beschluss vom 16. Februar 2017
folgende Entscheidung ergan-
gen ist: Sollten sich die beiden
Eltern über die durchzuführen-
den medizinischen Maßnah-
men nicht einig sein, so haben
sie allemal dafür Sorge zu tra-
gen, dass das Kind überhaupt
ärztliche Betreuung erhält.
Wenn dann immer noch kein
Einverständnis besteht, so kann
ein Elternteil die notwendigen
Arzttermine vereinbaren und
dabei sämtliche notwendigen
Erklärungen unterzeichnen. Ge-
wählt werden muss für das Kind

jene Behandlungsmethode, die
vom gesamtstaatlichen medizi-
nischen Dienst (Servizio sanita-
rio nazionale) vorgesehen ist.
Das Gericht hat sich also dem
Standpunkt des Vaters ange-
schlossen.

In einem anderen Fall hat das
Höchstgericht (mit Urteil Nr.
4753 vom 23. Februar 2017) ent-
schieden, dass bei einem Zahn-
arztbesuch jener Elternteil, bei
dem sich das Kind aufhält, vorab
nicht das Einverständnis des an-
deren Elternteils einholen muss,
auch wenn das Sorgerecht ge-
meinsam ausgeübt wird.

Hier hatte die Mutter für das
Kind diverse Zahnarzttermine
vereinbart und die entsprechen-
den Kosten verauslagt. Wie bei
der Ehetrennung vereinbart,
sollte der Mann nach Auffas-
sung seiner Ex-Frau dann 70
Prozent dieser Auslagen tragen,
er hat die Zahlung jedoch ver-
weigert.

Grundsätzlich haben die
Höchstrichter festgehalten, dass
im Anlassfall keine vorherige
Zustimmung für den Zahnarzt-
besuch notwendig war. Aller-
dings muss dann konkret über-
prüft werden, ob jener Eltern-
teil, der die Kosten vorgestreckt
hat, einen Teil davon vom ande-

ren Elternteil zurückverlangen
kann.

Der Mann hatte argumentiert,
dass seine Versicherung die
Kosten ersetzt hätte, wenn die
zahnärztliche Behandlung vor-
her mit ihm abgesprochen wor-
den wäre. Da aber die Mutter
den Vater vorab nicht informiert
hatte, konnte dieser seine Pri-
vatversicherung nicht aktivieren
und also keine Kostenerstattung
erwirken.

Das Gericht folgte den Darle-
gungen des Vaters und die
Kindsmutter blieb somit auf den
gesamten Zahnarztkosten in
Höhe von etwa 4500 Euro sitzen.
Zugleich musste sie die Verfah-
renskosten des Mannes im Aus-
maß von Euro 6400 überneh-
men.

Wie man sieht, besteht kein
unbedingtes Gebot, Arztbesu-
che der Kinder vorab mit dem
anderen Elternteil abzuspre-
chen. In Bezug auf die Kosten
solcher Visiten oder Behandlun-
gen ist es jedoch trotzdem emp-
fehlenswert, vorab ein Einver-
nehmen herzustellen.

© Alle Rechte vorbehalten

*Martin Gabrieli ist Partner in
der Kanzlei Dr. Markus Wenter &
Dr. Martin Gabrieli.

WICHTIGE URTEILE

Fälle aus der Anwaltspraxis
Martin Gabrieli ist Rechtsanwalt*

Letzter Termin

Dienstag, 18. April
(verlängert wegen der
Osterfeiertage)
Einzelhändler – Sammelbu-
chung der März-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestell-
te Unternehmen müssen bis
heute, die im März mit Ausstel-
lung von Kassa- oder Steuerbele-
gen erzielten Umsätze gesam-
melt in das Mehrwertsteuerbuch
eintragen.

Steuervertreter – Zahlung der
einbehaltenen Steuer:
Die im März von den Entgeltzah-
lungen einbehaltene Einkom-
mensteuer (IRPEF) muss bis
heute mit elektronischem Über-
weisungsauftrag F24 EP bezahlt
werden. Die Steuereinbehaltung
(ritenuta d’acconto) betrifft die
im März bezahlten Löhne und
Gehälter, die Entgelte der Freibe-
rufler und freien Mitarbeiter, die
Provisionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

INPS-Beiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre
Beschäftigten und für die freibe-
ruflichen Mitarbeiter bis heute
die INPS-Beiträge für den Monat
März elektronisch überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich
die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen bis heute die für den Mo-
nat März geschuldete Steuer on-
line überweisen.

Steuereinbehaltung der
Kondominien:
Die Kondominien müssen vom
Entgelt für Leistungen, die Unter-
nehmen aufgrund eines Werk-
vertrages (z.B. Reinigungsarbei-
ten) für das Kondominium er-
bracht haben, die Steuereinbe-
haltung tätigen. Die im Monat
März einbehaltene Steuer ist bis
heute zu überweisen.

Mittwoch, 26. April
(verlängert vom
25. April)
Monatliche INTRATSTAT-Mel-
dung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Län-
dern muss bis heute die monatli-
che INTRATSTAT-Meldung on-
line durchgeführt werden.
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TERMINKALENDER

Auch nach einer Trennung sollten Eltern versuchen, medizinische Ent-
scheidungen gemeinsam zu treffen. Handelt ein Elternteil eigenmäch-
tig und ohne Absprache, bleibt er unter Umständen allein auf den Kos-
ten der Behandlung sitzen. Shutterstock
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